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Verhandlungen der Synode 
an ihrer Sitzung vom 16. März 2026 im Kantonsratssaal in Herisau 
 
Beginn 08:31 Uhr 
 
Anwesend: 41 Synodale (ab 08:45 Uhr 42 Synodale) 
 Vier Mitglieder des Kirchenrats 
 
Vorsitz: Präsident der Synode Marcel Steiner, Schwellbrunn 
 
Kirchenratschreiberin: Jacqueline Bruderer 
 
Pfarrerin Sigrun Holz, Speicher, spricht ein Gebet. Danach ist die Sitzung eröffnet. 
 
 
1. Eröffnungswort durch den Präsidenten der Synode 
 
Die Synode nimmt das Eröffnungswort des Präsidenten der Synode zur Kenntnis. 
 
 
2. Namensaufruf 
 
Für die Sitzung haben sich entschuldigt: 
 
Hauri Monika Teufen 
Johnson Esther Gais 
Kehl Christof Trogen 
Syring Lars Bühler 
Züst Mathias Grub-Eggersriet 
 
Nach Art. 36 Abs. 1 Geschäftsreglement Synode ist die Synode mit 42 Synodalen 
beschlussfähig. Das absolute Mehr beträgt zu Beginn der Sitzung 22. 
 
 
3. Mündliche Information aus dem Kirchenrat; Kenntnisnahme 
 
Die Synode nimmt den mündlichen Bericht des Kirchenrats zur Kenntnis. 
 
 
4. Geschäftsreglement Kirchenrat und Kirchenverwaltung, 1. Lesung; Genehmigung 
 
Mit Bericht und Antrag des Kirchenrats vom 10. Februar 2026 beantragt Ihnen der Kirchenrat, 
auf die Vorlage einzutreten und den Entwurf in 1. Lesung zu verabschieden.  
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Mit Bericht und Antrag der vorberatenden Kommission vom 18. Februar 2026 beantragt Ihnen 
die vorberatende Kommission auf die Vorlage einzutreten und den Entwurf des Reglements 
mit der Änderung der vorberatenden Kommission zu genehmigen. 
 
Eintreten ist unbestritten. 
 
Detailberatung. 
 
Änderungsantrag vorberatende Kommission Reglemente zu Art. 4 Abs. 2 
Jedes Mitglied trägt die gefassten Beschlüsse mit. In besonderen Fällen kann das Kollegium 
ein Mitglied davon entbinden, einen Beschluss in der Öffentlichkeit zu vertreten. 
 
Die Synode stimmt dem Änderungsantrag der vorberatenden Kommission zu. 
 
Änderungsantrag Bossart Irina zur Streichung des Art. 5 Abs. 1 lit. a 
1 Der Kirchenrat erfüllt die Aufgaben, indem er insbesondere  
a) die für die Landeskirche bedeutsamen Entwicklungen beobachtet, beurteilt und rechtzeitig 
zweckmässige Massnahmen einleitet; 
 
Die Synode lehnt den Änderungsantrag Bossart mit 17:24 bei 1 Enthaltung ab. 
 
Änderungsantrag Angehrn Yvonne, Bossart Irina, Hauri Monika, Neff Marianne, 
Schmidgall Marion, Sieber Miriam, Sturzenegger Urs zum Art. 11 Abs. 1 
Ergänzung lit. a) Präsidium 
 
Unterabänderungsantrag Sturzenegger Hans-Ulrich zum Art. 11 Abs. 1  
Ergänzung lit. a) Präsidiales 
 
Die Synode genehmigt den Unterabänderungsantrag Sturzenegger mit grossem Mehr. 
 
Die Synode genehmigt den Antrag Angehrn Yvonne, Bossart Irina, Hauri Monika, Neff 
Marianne, Schmidgall Marion, Sieber Miriam, Sturzenegger Urs zur Ergänzung des Art. 11 
Abs. 1 mit dem Ressorts Präsidiales. 
 
Änderungsantrag Angehrn Yvonne, Bossart Irina, Hauri Monika, Neff Marianne, 
Schmidgall Marion, Sieber Miriam, Sturzenegger Urs 
lit. a) Synode evangelisch-reformierte Kirche Schweiz EKS; 
 
Änderungsantrag Kirchenrat 
Lit. a) Synode evangelisch-reformierte Kirche Schweiz EKS, vorbehältlich der Wahl durch die 
Synode 
 
Die Synode genehmigt den Änderungsantrag des Kirchenrats.  
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Änderungsantrag Angehrn Yvonne, Bossart Irina, Hauri Monika, Neff Marianne, 
Schmidgall Marion, Sieber Miriam, Sturzenegger Urs zum Art. 18 
1 Die Kirchenrätin oder der Kirchenrat Ressort Theologie 
g) betreut die Prädikantinnen und Prädikanten / ist zuständig für die Prädikantinnen und 
Prädikanten. 
 
Die Synode genehmigt den Änderungsantrag Angehrn, Bossart, Hauri, Neff, Schmidgall, 
Sieber, Sturzenegger. 
 
Die Synode genehmigt in der Schlussabstimmung das Geschäftsreglement Kirchenrat und 
Kirchenverwaltung in 1. Lesung mit 40:2 bei 0 Enthaltungen.  
 
 
5. Entwicklung Landeskirche; Genehmigung 
 
Mit Bericht vom 10. Februar 2026 beantragt der Kirchenrat 

1. auf die Vorlag einzutreten 
2. den Bericht zur Kenntnis zu nehmen 
3. die Modelle an einer Gesprächssynode zu beraten. 

 
Eintreten ist unbestritten. 
 
Detailberatung. 
 
Die Synode stimmt dem Antrag des Kirchenrats mit 32:4 bei 5 Enthaltungen zu. 
 
 
6. Würdigung der Arbeit der Projektkommission vor ihrer Auflösung 
 
Die Synode nimmt die Würdigung der Projektkommission zur Kenntnis und verdankt die Arbeit 
der Kommission mit Applaus. 
 
 
7. Anfrage 
 
Das Traktandum wird nicht beansprucht.  
 
 
8. Einreichung eines Auftrags oder einer bestimmten Frage zur Prüfung 
 
Das Traktandum wird nicht beansprucht.  
 
Pfarrerin Martina Tapernoux leitet zum gemeinsamen Vater Unser in Gebärdensprache ein 
und Pfarrerin Sigrun Holz spricht den Segen.  
 
Schluss der Sitzung: 10:56 Uhr. 
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